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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 27.04.1989

Norm

StPO §260 Abs1 Z1

Rechtssatz

Sind die Geschädigten oder Getäuschten einer strafbaren Handlung gegen fremdes Vermögen nicht mehr feststellbar,

so führt dies nicht zwangsläu7g zu einer mangelnden Individualisierung der Tat (vgl Mayerhofer-Rieder 2.Au>age, ENr

32 zu § 260 StPO).
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